
Name, Vorname: Jahrgang
Herr                                  Frau

PLZ, Ort:

Nr. Tel ./ Fax / Natel:

Arbeitgeber:
(Die Firma muss registriert sein)

Ausbildung:
Beruf, Weiterbildung, etc.

Diplom, Fachausweis, Bestätigung:
(Kopien beilegen)
Marken und Art der gewarteten
Anlagen:

Messgerät:
Typ:
Nummer:
(Bestätigung der letzten jährlichen Revision 
beilegen)
Stellung in der Firma: seit

Gesuch zur Ernennung als:
(Die Bedingungen der kantonalen
Weisung werden angewendet)

Ort, Datum: Unterschrift:

Gesuch zur persönlichen Ernennung als Feuerungsfachmann, amtlicher Feuerungskontrolleur
oder als Experte gemäss kantonaler Verordnung vom 12. Dezember 2001 betreffend den
Unterhalt, die Reinigung und die Kontrolle der Feuerungs- und Rauchabzugansanlagen (VURKF,
Art. 18, 19 und 21).

Amtliche Feuerungskontrolleure werden namentlich ernannt und erhalten eine Bestätigung, welche
ihnen erlaubt, amtliche Feuerungskontrollen durchzuführen.

Neutrale amtliche Feuerungskontrolleure (Experten) sind ermächtigt, Expertisen durchzuführen.

Anerkannte Feuerungsfachleute sind berechtigt, Einstellarbeiten durchzuführen und diese Arbeiten 
mittels Feuerungskontrollen zu bestätigen. Die Fachfirma muss beim DVBU registriert sein.

Amtlicher Feuerungskontrolleur     (zutreffendes ankreuzen)

Neutraler Experte 
Feuerungsfachmann 

Bemerkungen:

Adresse:

DEPARTEMENT FÜR VERKEHR, BAU
 UND UMWELT

 Dienststelle für Umweltschutz
 Sektion Umweltbelastung und Labor

 Rte de Chandoline 3
 1950 Sitten

 DEPARTEMENT DES TRANSPORTS
 DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT
 Service de la protection de l’environnement 

 Section Nuisance et Laboratoire
 Rte de Chandoline 3

 1950 Sion

DA12011110-a


